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Diese Seite ist auch auf FR, NL und EN verfügbar.

S01CCR
Mit der S01CCR-Meldung sammelt die Belgische Nationalbank statistische Daten über die
ausstehenden Forderungen und Schulden bezüglich grenzüberschreitender Handelsgeschäfte
von Unternehmen mit Sitz in Belgien. Alle ansässigen Mehrwertsteuerpflichtigen, die Waren
und/oder Dienstleistungen ein- und/oder ausführen und deren Zahlung noch nicht (vollständig)
beglichen worden ist, können verpflichtet werden, die ausstehenden Beträge zu melden.

Aus welchem
Grund ist mein
Unternehmen
meldepflichtig?

Die Meldungspflicht wird durch folgende Kriterien bestimmt:

Quellen Betrag pro
Jahr Auswahl Meldungs-

frequenz

Ihre Intrastat-
& Extrastat-
Meldungen

weniger als
60 Millionen € stichprobenverfahren

monatlich
mehr als

60 Millionen € jeder

Sie werden sowieso meldepflichtig, wenn die Jahresgesamtsumme
Ihrer Intrastat- und Extrastat-Meldungen im vorigen Jahr mehr als
60 000 000 Euro betrug.

Unterhalb dieser Schwelle werden die neuen Meldepflichtigen nach einem
Stichprobenverfahren ausgewählt.
In beiden Fällen muss die Meldung für die Dauer eines Jahres monatlich
eingereicht werden und wird Ihre Meldepflicht jährlich überprüft.

Welche Daten
muss ich
verschaffen?

Sie melden die ausstehenden Forderungen und/oder Schulden
bezüglich Ihrer Handelsgeschäfte mit Gebietsfremden,
einschließlich:

 Macherlohn und Veredlung oder die Waren, die Sie
vorübergehend ein- und/oder ausführen für die Bearbeitung oder
Verarbeitung (etwaig von Dritten), und die nachher zurückgesandt
werden.

 Ihre Dreiecksgeschäfte oder die Waren, die Sie von
Gebietsfremden gekauft und an andere Gebietsfremde verkauft
und sofort geliefert haben lassen.

Konkret werden die folgenden Daten angefordert:

 Code des Land des Vertragsgegners.
 Code der Währung in der ausstehenden Betrag gezahlt oder

eingezogen wird.
 Die ausstehenden Beträge, ohne Dezimalstellen.
 Die Aufschlüsselung nach Laufzeiten: über oder weniger

als/gleich 1 Jahr.

Diese Daten werden ausführlich im Handbuch S01CCR (verfügbar auf FR
und NL) besprochen.

https://www.nbb.be/doc/dd/onegate/data/s01ccr-guide-rapide_fr.pdf
https://www.nbb.be/doc/dd/onegate/data/s01ccr-snelgids_nl.pdf
https://www.nbb.be/doc/dd/onegate/data/s01ccr-quick-guide_en.pdf
https://www.nbb.be/doc/dd/onegate/data/s01ccr_manuel_fr.pdf
https://www.nbb.be/doc/dd/onegate/data/s01ccr_handleiding_nl.pdf
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Wo finde ich
die
angefordernten
Daten zurück?

Sie finden fast alle Informationen in der Buchhaltung Ihres Unternehmens,
in den (Teil)Rubriken:

 Handelsforderungen gegenüber dem Ausland, abzüglich
bereits erhaltener Anzahlungen.

 Handelsschulden gegenüber dem Ausland, abzüglich bereits
geleisteter Vorauszahlungen.

Wann und wie
oft erstatte ich
Anzeige?

Monatlich, und spätestens am 20. des Monats nach der
Berichterstaatungsperiode. Zum Beispiel:

 Die Frist der Meldung für den Monat April ist der 20. Mai.

Gibt es einen Monat ohne ausstehende Forderungen oder Schulden
bezüglich Handelsgeschäfte mit dem Ausland? In diesem Fall reichen Sie
eine Nullmeldung ein, auch bis spätestens zum 20. des Folgemonats.

Wie erstatte
ich Anzeige?

Sie melden Ihre Daten online über www.onegate.be. Um auf dieses Portal
zuzugreifen, müssen Sie sich zuvor über CSAM1 oder mithilfe eines
gültigen elektronischen Zertifikats identifizieren.

Lesen Sie mehr über die Anmeldung bei OneGate.

In OneGate wählen Sie selbst, wie Sie die Meldung ausfüllen: manuell
oder mithilfe von XML- oder CSV-Dateien. Wie Sie vorgehen, erklären
wir Schritt für Schritt in dem kurzen OneGate Handbuch (verfügbar auf EN,
FR und NL).

! Was geschieht,
wenn ich die
Meldung
vergesse oder
nicht
(rechtzeitig)
einreiche?

Im Interesse der Richtigkeit der Statistiken und der daraus resultierenden
wirtschaftlichen Entscheidungen ist diese Meldung Teil der gesetzlichen
Verpflichtungen Ihres Unternehmens. Die Nichteinhaltung dieser
Verpflichtungen kann Ihrem Unternehmen ein Zwangsgeld auferlegt
werden.

Lesen Sie mehr über die Gesetzgebung in Bezug auf Ihre S01CCR-
Meldepflicht.

An wen kann
ich mich
wenden falls
es Fragen
gibt?

 Bezüglich der Meldung: externalstatistics@nbb.be oder +32 2
221 40 99.

 Bezüglich Ihres Zugangs zu OneGate: access.onegate@nbb.be.

1 Das CSAM-System ist nur für gebietsansässige Unternehmen und Nutzer zugänglich.

https://www.nbb.be/en/onegate
https://www.nbb.be/en/statistics/login-onegate/onegate-declarations
https://www.csam.be/de/index.html
https://www.nbb.be/en/statistics/login-onegate
https://www.nbb.be/doc/dd/onegate/data/documentation_quickstart_guide_en.pdf
https://www.nbb.be/doc/dd/onegate/data/documentation_quickstart_guide_fr.pdf
https://www.nbb.be/doc/dd/onegate/data/documentation_quickstart_guide_nl.pdf
https://www.nbb.be/de/statistiken/zahlungsbilanz/rechtsgrundlage
https://www.nbb.be/de/statistiken/zahlungsbilanz/rechtsgrundlage
mailto:externalstatistics@nbb.be
mailto:access.onegate@nbb.be

